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Gründe für die Annahme hat, daß sie an Bord des Luftfahr
zeugs eine in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b erwähnte 
Handlung begangen hat oder zu begehen im Begriff ist.

(2) Der Luftfahrzeugkommandant unterrichtet die Organe 
des Staates, in dem er eine Person auf Grund dieses Artikels 
absetzt, über die -Tatsache und die Gründe dieses Absetzens.

Artikel 9

(1) Der Luftfahrzeugkommandant kann den zuständigen 
Organen eines Partnerstaates, in dessen Hoheitsgebiet das, 
Luftfahrzeug landet, jede Person übergeben, bei der er be
rechtigte Gründe für die Annahme hat, daß sie an Bord des 
Luftfahrzeugs eine Handlung begangen hat, die nach seiner 
Meinung eine schwere Straftat nach dem Strafrecht des Ein
tragungsstaates des Luftfahrzeugs ist.

(2) Der Luftfahrzeugkommandant informiert, sobald es 
durchführbar ist und nach Möglichkeit vor der Landung im 
Hoheitsgebiet eines Partnerstaates mit einer Person an 
Bord, die er in Übereinstimmung mit dem vorstehenden 
Absatz zu übergeben beabsichtigt, die Organe dieses Staates 
über seine Absicht, die Person zu übergeben, und über die 
Gründe dafür.

(3) Der Luftfahrzeugkommandant übermittelt den Orga
nen, denen er in Übereinstimmung mit diesem Artikel den 
einer Straftat Verdächtigen übergibt, die Beweise und Aus
künfte, die nach dem Recht des Eintragungsstaates des Luft
fahrzeugs rechtmäßig in seinem Besitz sind.

Artikel 10

Wenn Maßnahmen in Übereinstimmung mit dieser Kon
vention getroffen worden sind, kann weder der Luftfahr- 
zeugkommandant, ein anderes Besatzungsmitglied, ein 
Fluggast, der Eigentümer oder Halter des Luftfahrzeugs 
noch die Person, für die der Flug ausgeführt wurde, in 
einem Verfahren wegen der Behandlung einer durch die 
Maßnahmen betroffenen Person zur Verantwortung gezogen 
werden.

K a p i t e l  IV 

Rechtswidrige Inbesitznahme von Luftfahrzeugen

Artikel 11

(1) Wenn eine Person an Bord rechtswidrig durch Gewalt 
oder Androhung von Gewalt ein im Flug befindliches Luft
fahrzeug behindert oder .in Besitz genommen oder sich in 
anderer Weise widerrechtlich die Kontrolle darüber ver
schafft hat oder im Begriff ist, eine solche Handlung zu be
gehen, treffen die Partnerstaaten alle geeigneten Maßnah
men, um die Kontrolle des rechtmäßigen Kommandanten 
über das Luftfahrzeug wieder herzustellen oder aufrechtzu
erhalten.

(2) In den Fällen des vorstehenden Absatzes gestattet der 
Partnerstaat, in dem das Luftfahrzeug landet, dessen Flug
gästen und Besatzung, ihre Reise So bald wie möglich fort
zusetzen, und gibt das Luftfahrzeug und die Ladung den 
zum Besitz berechtigten Personen zurück.

K a p i t e l  V 

Befugnisse und Verpflichtungen der Staaten

Artikel 12

Jeder Partnerstaat gestattet dem Kommandanten eines 
Luftfahrzeugs, das in einem anderen Partnerstaat eingetra
gen ist, eine Person auf Grund des Artikels 8 Absatz 1 ab
zusetzen.

Artikel 13

(1) Jeder Partnerstaat übernimmt eine Person, die ihm 
der Luftfahrzeugkommandant auf Grund des Artikels 9 Ab
satz 1' übergibt.

(2) Hält ein Partnerstaat es in Anbetracht der Umstände 
für gerechtfertigt, so nimmt er jede Person, die einer Hand
lung nach Artikel 11 Absatz 1 verdächtig ist, sowie jede 
Person, die er übernommen hat, in Gewahrsam oder trifft 
andere Maßnahmen, um ihre Anwesenheit sicherzustellen. 
Der Gewahrsam und die anderen Maßnahmen richten sich 
nach dem Recht dieses Staates; sie dürfen nur so lange auf
rechterhalten werden, wie erforderlich ist, um die Einleitung 
eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens zu ermöglichen.

(3) Einer auf Grund des vorstehenden Absatzes in Ge
wahrsam befindlichen Person wird jede Unterstützung ge
währt, damit sie sich mit dem nächsten zuständigen Ver
treter des Staates, dessen Staatsbürger sie ist, unverzüglich 
in Verbindung setzen kann.

(4) Jeder Partnerstaat, dem eine Person auf Grund des 
Artikels 9 Absatz 1 übergeben wird oder in dessen Hoheits
gebiet ein Luftfahrzeug nach Begehung einer in Artikel 11 
Absatz 1 erwähnten Handlung landet, führt unverzüglich 
eine Voruntersuchung zur Feststellung des Sachverhalts 
durch.

(5) Hat ein Staat eine Person auf Grund dieses Artikels 
in Gewahrsam genommen, so informiert er unverzüglich den 
Staat, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, und den 
Staat, dessen Staatsbürger die in Gewahrsam genommene 
Person ist, sowie, wenn er es für angebracht hält, alle an
deren interessierten Staaten über die Tatsache, daß sich^ 
diese Person in Gewahrsam befindet, und die Umstände, 
welche ihre Festnahme rechtfertigen. Der Staat, der die Vor
untersuchung nach Absatz 4 durchführt, unterrichtet die 
genannten Staaten unverzüglich über deren Ergebnisse und 
teilt ihnen mit, ob er beabsichtigt, die Gerichtsbarkeit aus
zuüben.

Artikel 14

(1) Kann oder will eine Person, die in Übereinstimmung 
mit Artikel 8 Absatz 1 abgesetzt oder in Übereinstimmung 
mit Artikel 9 Absatz 1 übergeben wurde oder die nach Be
gehung einer in Artikel 11 Absatz 1 erwähnten Handlung 
von Bord gegangen ist, ihre Reise nicht fortsetzen und wei
gert sich der Landestaat, sie aufzunehmen, so kann dieser, 
sofern die betroffene Person nicht Staatsbürger dieses Staa
tes ist oder dort nicht ihren ständigen Wohnsitz hat, sie in 
den Staat zurückschicken, dessen Staatsbürger sie ist oder 
in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat oder in dessen 
Hoheitsgebiet sie ihre Flugreise begonnen hat.

(2) Das Absetzen, die Übergabe, die Ingewahrsamnahme 
oder andere Maßnahmen nach Artikel 13 Absatz 2 oder das 
Zurückschicken der betroffenen Person gelten nicht als 
rechtmäßige Einreise in das Hoheitsgebiet des betreffenden 
Partnerstaates im Sinne seiner Rechtsvorschriften über die 
Einreise oder den Aufenthalt von Personen; diese Konven
tion berührt nicht die Rechtsvorschriften eines Partnerstaa
tes über die Ausweisung von Personen aus seinem Hoheits
gebiet.

Artikel 15

(1) Unbeschadet des Artikels 14 steht es einer Person, die 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 abgesetzt oder gemäß Artikel 9 
Absatz 1 übergeben wurde oder die nach Begehung einer in 
Artikel 11 Absatz 1 erwähnten Handlung von Bord gegan
gen ist und die ihre Reise fortsetzen will, frei, sich so bald 
wie möglich an einen Bestimmungsort ihrer Wahl zu bege
ben, sofern nicht nach dem Recht des Landestaates ihre 
Anwesenheit für ein Auslieferungs- oder Strafverfahren er
forderlich ist.


